IsnyAllgau

Offentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung nach § 18 Melderechtsrahmengesetz (MRRG)
- Datenlbermittlungen an andere Behorden oder sonstige 6ffentliche Stellen-

Die Meldebehorde der Stadtverwaltung Isny im Allgdu, Gbermittelt nach § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes
Uber die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz) bis 31. Marz 2026 an das Bundesamt fir das
Personalmanagement der Bundeswehr folgende Daten von Personen mit deutscher Staatsangehdorigkeit,
die im Jahr 2027 volljahrig werden:

1. Familienname
2. Vorname
3. Gegenwartige Anschrift

Nach § 58 c Absatz 1 Satz 2 werden die Daten nicht Ubermittelt, wenn der Betroffene nach § 18 Abs. 7
Melderechtsrahmengesetz (MRRG) der Datenlbermittlung widersprochen hat. Die Betroffenen, die eine
Ubermittlung ihrer Daten an das Bundesamt fiir Personalmanagement der Bundeswehr nicht wiinschen,
werden gemal § 18 Abs. 7 MRRG gebeten, dies nun schriftlich dem BirgerBiro der Stadtverwaltung Isny
im Allgdu, Wassertorstralle 1-3 mitzuteilen.

Isny im Allgau, 27.11.2025
Rainer Magenreuter, Burgermeister

Hinweispflichten gem. § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG)

Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten an eine éffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaft

Die Meldebehorde Ubermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des baden-wlrttembergischen
Ausfihrungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgefihrten Daten der
Mitglieder einer 6ffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenlbermittlung umfasst auch die Familienangehdrigen (Ehegatten, minderjahrige Kinder und die
Eltern von minderjahrigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 6ffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft angehoren. Die Datenltbermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und
Familiennamen, friheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehorigen haben gemal § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenlbermittlung zu
widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenlbermittlung verhindert nicht die Ubermittlung von
Daten, die fir Zwecke des Steuererhebungsrechts benétigt werden. Diese Zweckbindung wird der
offentlich- rechtlichen Gesellschaft als Datenempfinger bei der Ubermittlung mitgeteilt.
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Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten an Parteien, Wihlergruppen u.a. bei Wahlen
und Abstimmungen

Gemal § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebehorde Parteien, Wahlergruppen und
anderen Tragern von Wahlvorschldgen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte
Gruppenauskinfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen
Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten diirfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der
die Daten Ubermittelt werden, darf diese nur fir die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden
und hat sie spatestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu |6schen oder zu vernichten.

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datentbermittiung zu widersprechen.

Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten zum Zwecke der Information der
Unionsburgerinnen und Unionsbiirger bei Wahlen und Abstimmungen

Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch auslandische Unionsbirgerinnen und Unionsbirger
teilnehmen kénnen, dirfen die Meldebehorden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz (BMG)
bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die
Person verstorben ist, diese Tatsache) sowie die Angaben lUber die Staatsangehdrigkeiten dieser
Unionsbirgerinnen und Unionsbirger nutzen, um ihnen Informationen von Parteien, Wahlergruppen und
anderen Tragern von Wahlvorschlagen zuzusenden, vgl. § 2 Absatz 3 des baden-wlrttembergischen
Ausfihrungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz (BW AG-BMG).

Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer Daten zu widersprechen.

Alle bzw. nur einzelne Widerspriiche kdnnen bei der Stadt Isny, BiirgerBiro, Wassertorstralle 1-3, 88316
Isny im Allgdu eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht Gbermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Isny im Allgdu,27.11.2025
Rainer Magenreuter, Burgermeister

Signiert von Karina Rast
/ . g
—7 sign-me am 27.11.2025

Seite 2



		2025-11-27T21:30:23+0100
	SignMeWebApp / www.sign-me.de
	Öffentliche Bekanntmachung - Bundesmeldegesetz 27.11.2025.pdf




